
1. Änderung der Friedhofsgebührenordnung 
vom 23.02.2016

für den Friedhof Evensen der Ev.-Iuth. Kirchengemeinde Trinitatis in Sehlem

Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord­
nung) vom 13, November 1973 (KirchI. Amtsblatt 1974 S. 1) und § 25 der Friedhofsordnung für den 
Friedhof Evensen dq^ Ev.-Iuth, Kirchengemeinde Trinitatis in Sehlem vom 23.02.2016, hat der Kir­
chenvorstand am_ J' . '■ * f folgende Änderung beschlossen:

Artikel 1

l.§  6 II wird wie folgt geändert:

Friedhofsunterhaltungsgebühr:
Die Friedhofsunterhaltungsgebühr dient der Finanzierung der Pflege und Instandsetzung des Fried­
hofs. Beispielsweise werden hiermit die Friedhofswege und -anlagen in Takt gehalten sowie die gärt­
nerische Pflege des Friedhofs vorgenommen.

Die Friedhofsunterhaltungsgebühr beträgt pro Jahr -je Grabstelle-: 15,00 €

Die Friedhofsunterhaltungsgebühr wird, auch bei vorzeitiger Einebnung und bei Umwandlung, bis 
zum Ruhezeitende der Grabstätte gehoben.

2, § 6 III. wird wie folgt geändert:

Verwaltungsgebühren:
1. Für die laufende Überprüfung der Standsicherheit während der Dauer des Nutzungsrechts

(hierunter fallen nicht liegende Grabmale) - je Grabmal 60,00 C

2. Bei Verlängerung des Nutzungsrechts für jedes Jahr der Verlängerung fällige Gebühr für die
laufende Überprüfung der Standsicherheit - je Grabmal und je Jahr 2,00 C

3. Bei vorzeitiger Einebnung wird bei der Bewilligung des Antrags im Voraus eine Pflegegebühr
erhoben, damit die Rasenpflege auf der Grabstätte bis zum Ende der Nutzungsdauer vom 
Friedhofsträger übernommen wird -je Grabstelle und je Jahr Restlaufzeit: 30,00 €

4. Bei Umwandlung in ein pflegefreies Rasengrab gern. § 15 b Friedhofsordnung wird bei der 
Bewilligung des Antrags im Voraus eine Pflegegebühr erhoben, damit die Rasenpflege auf der 
Grabstätte bis zum Ende der Nutzungsdauer vom Friedhofsträger übernommen wird
je Grabstelle und je Jahr Restlaufzeit 30,00 €

Artikel 2

Diese Änderung der Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer Genehmigung am Tage nach der öf­
fentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Hildesheim in Kraft.

Sehlem, den 4'/,
Der Kirchenvorstand:

Kirchenvorsteher/in //



Die vorstehende Änderung der Friedhofsgebührenordnung wird hiermit gemäß § 66 Abs. 1 und Abs.
3 Nr. 2 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.

Hildesheim, den

Ev.-Iuth. Kirchenkreis Hildesheimer Land - Alfeld
Der Kirchenkreisvorstand
Im Auftrag

Bevollmächtigter


